
Praktikantenvertrag 

zwischen 

 

 

 

 

(anerkannter Betrieb der Wirtschaft/anerkannte Einrichtung in kommunaler oder privater Trägerschaft 

 
für den Ausbildungsberuf  ) 

(Bezeichnung des Ausbildungsberufes, in dem der/die Praktikant:in das 
Praktikum absolviert). 

 

 

Betreuer:in während des Praktikums mit Qualifikation für Ausbildertätigkeit nach einer 

Ausbildereignungsverordnung: 

   

 

- nachfolgend Praktikumsstelle genannt - 

 

und 

 , wohnhaft in  , 

- nachfolgend Praktikant:in genannt -                        

wird nachstehender Vertrag geschlossen: 

§ 1 
Art des Praktikums 

 

Das Praktikum dient zum Nachweis des fachpraktischen Teils der Fachhochschulreife für Schüler:innen, 

die mit dem Abschlusszeugnis eines Bildungsgangs der Sekundarstufe II den schulischen Teil der 

Fachhochschulreife erworben haben. 

Es handelt sich um ein einjähriges oder halbjähriges (nur für Absolvent:innen der Zweijährigen Höheren 

Handelsschule gilt eine Praktikumsdauer von einem halben Jahr im Bereich Wirtschaft bzw. Verwaltung) 

ununterbrochenes vom Praktikantenamt anerkanntes Vollzeit-Praktikum in einem nach dem 

Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung anerkannten oder einem gleichwertig geregelten 

Ausbildungsberuf oder in einem entsprechenden Ausbildungsberuf der öffentlichen Verwaltung. 

 

 

§ 2 

Dauer des Praktikums 

Das Praktikum dauert vom  bis  . 

 

 

§ 3 

Inhalte des Praktikums 

Die Inhalte des Praktikums werden durch Ausbildungspläne mit Angaben über Ziele und Ablauf des 

Praktikums sowie Aufgaben der Praktikant:innen festgelegt. 

 

 

 



§ 4 

Arbeitszeit, Probezeit, Urlaub 

Die Tätigkeit erfolgt in Vollzeit und richtet sich nach dem jeweils geltenden Tarifvertrag des Betriebs. Die 

tägliche Anwesenheit wird durch einen Dienstplan bzw. durch Einzelregelung festgelegt. 

 

Die Probezeit beträgt einen Monat. Während der Probezeit kann das Praktikumsverhältnis jederzeit von 

einem Vertragsteil mit eintägiger Frist gekündigt werden. 

 

Nach Ablauf der Probezeit kann das Praktikumsverhältnis nur gekündigt werden, 

a) beiderseits aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist, 

b) von dem/der Praktikant:in mit einer Kündigungsfrist von zwei Wochen. 

Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

 

Dem/Der Praktikant:in wird Urlaub wie folgt gewährt: 20   Tage 

 

20   Tage 

 

 

§ 5 

Vergütung 

 

Der/Die Praktikant:in erhält  keine Vergütung 

 

eine Vergütung in Höhe von  € monatlich. 

 

 

§ 6 

Praktikantenzeugnis 

 

Die Feststellung des Ausbildungserfolges im Praktikum obliegt der Praktikumsstelle. 

Die Praktikumsstelle stellt am Ende der Ausbildung ein Praktikantenzeugnis aus, in dem alle Bereiche 

genannt werden, in denen der/die Praktikant:in ausgebildet worden ist und der Ausbildungserfolg 

bescheinigt wird. 

 

 

 

Bremerhaven,   

 

 

 

 

(Stempel + Unterschrift der Praxisstelle) 

 

 

 

(Unterschrift Praktikant:in) 


